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Öffnungszeiten, Termine
Gemeinderats-Sitzungen
Gemeinderat  Montag, 08.12.2025  19.30 Uhr
Gemeinderat  Montag, 19.01.2026  19.30 Uhr
Anträge müssen acht Tage vorher eingereicht werden.

Geschäftszeiten der Verwaltungsgemeinschaft
Montag - Freitag
Montag
Donnerstag

08.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr
13.00 - 18.00 Uhr

Restmüllabfuhr, Biotonne, Papiertonne, gelber Sack
jeweils ab 6.00 Uhr    Siehe Abfallratgeber des Landkreises Ansbach (DinA5-Heft), Abfall-App oder Homepage des Land- 
                                    kreises Ansbach. Hier finden Sie alle Abholtermine (auch die Verschiebungen) und sämliche Inform-
                                    tionen zum Thema Abfall (bei weiteren  Anliegen wenden Sie sich an das Landratsamt Sachgebiet 
                                    Abfallwirtschaft Tel. 0981/468-2323)

Wertstoffhof am Grüber Berg Bauschutt- und Erdaushubdeponie
sowie Grüngutannahme am Grüber BergApril - Oktober

Samstags
Mittwochs
November - März
Samstags

10.00 - 12.00 Uhr       
18.00 - 18.45 Uhr       
                                   
09.30 - 12.15 Uhr

März
Samstags
April - Oktober
Samstags
Mittwochs
November
Samstags
Dezember - Februar

09.30 - 12.15 Uhr
                                  
10.00 - 12.00 Uhr       
18.00 - 18.45 Uhr       
 

                                   
09.30 - 12.15 Uhr      
geschlossen

Abgegeben werden können: Metallschrott, Elektronikschrott, Kühlschrän-
ke, Altholz aus privaten Haushaltungen, Leuchtstoffröhren, Speisefette u. 
-öle, Sperrmüll, Batterien, CD /DVD, Tinten- Tonerkatuschen

Einwurf in Glascontainer
Einwurf Glascontainer am Wertstoffhof
(vorm Tor) : Ohne Zeitbegrenzung möglichMontag bis Freitag

Samstag
Sonn- und Feiertags

07.00 - 19.00 Uhr
08.00 - 15.00 Uhr
Einwurf verboten

Funkalarmierung der Feuerwehren (Probe) in Weihenzell, Wernsbach, Grüb, Wippendorf, Haasgang und Petersdorf
am 06.12.2025 und 03.01.2026 zwischen 11.00 - 12.00 Uhr. 

Wichtige Telefonnummern :
Telefon-Nr. Bereich Mitarbeiter Email

09802 / 9501-0 Zentrale poststelle@vg-weihenzell.de
09802 / 9501-29 Fax
09802 / 9501-10 1. Bürgermeister Gerhard Kraft gerhard.kraft@vg-weihenzell.de
09802 / 9501-20 Geschäftsstellenleiter Herr Zuber wolfgang.zuber@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-23 Stv. Geschäftsstellenleiter, Bau-, 
Beitragsangelegenheiten Frau Hummel birgit.hummel@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-21 Allgem. Angelegenheiten, Rentenanträge Frau Dippold johanna.dippold@vg-weihenzell.de
09802 / 9501-22 Pass- und Anmeldewesen Frau Engerer katharina.engerer@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-50 Standesamt Frau Engerer / 
Frau Geyer

katharina.engerer@vg-weihenzell.de
heike.geyer@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-24 Personalwesen Frau Ehrenbrand angela.ehrenbrand@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-30
Kasse

Frau Deindörfer brigitte.deindoerfer@vg-weihenzell.de

09802 / 9501-35 Frau Reiß charlotte.reiss@vg-weihenzell.de
09802 / 8454 Eichenbergschule Weihenzell Frau Rektorin Rabenstein vs.weihenzell@t-online.de

09802 / 9531065 Mittagsbetreuung Eichenbergschule Frau Altreuther mittagsbetreuung@weihenzell.eu
09802 / 75 37 Kindertagesstätte Dorfstrolche Weihenzell Frau Müller kindergarten.dorfstrolche@weihenzell.eu
09802 / 84 00 Freibad Weihenzell Herr Deindörfer freibad@weihenzell.de
09802 / 12 38

0173 / 5790682 Bauhof Herr Deindörfer bauhof@weihenzell.de

09802 / 17 92 Kläranlage Weihenzell Herr Weghorn

110 Polizei-Notruf 112 Feuerwehr + Rettungsdienst Notarzt 089 / 19240 Gift-Notruf

116 117 Bereitschaftsdienst f. nicht akute Hausbesuche 0800 234 2500   Stromversorgung Main-Donau-Netzges.

09831 67810   Notruf Wasser ZV Reckenberg-Gruppe 0160 99527742  Notruf für Abwasser

Amts- Mitteilungsblatt:
Nächster Erscheinungstermin: Fr. 02.01.2026    Annahmeschluss: Fr. 19.12.2025
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Veranstaltungen

Praxisgemeinschaft LifeTime-Medics
Allgemeinmedizin / 

Kinder- und Jugendmedizin
Gewerbering 14 

Tel. 09802 384 960 
www.lifetime-medics.de

Sprechzeiten: 
Montag	 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag	 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch	 08:30 – 13:00 Uhr
Donnerstag	 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag	 08:30 – 13:00 Uhr
und nach Vereinbarung

03.12 + 05.12.
Schützengesellschaft Weihenzell

Weihnachtsschießen

05.12. um 14.00 Uhr
VdK Weihnachtsfeier

Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen

12.12. um 10.30 Uhr
Gesangverein Weihenzell

Singen mit Kindern
Eichenberg-Grundschule

13.12. um 18.30 Uhr
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach

Waldweihnacht

14.12.
Gesangverein Weihenzell

Weihnachtsfeier
Aula Eichenberg-Grundschule

20.12.
Schützengesellschaft Weihenzell

Weihnachtsfeier

02.01 – 04.01.
Landjugend Weihenzell 

Theater
Schulturnhalle

Ärztliche Versorgung

Gemeindl. Bekanntmachungen

 

 Öffnungszeiten Weihnachten und Silvester 
Praxisgemeinschaft LifeTime-Medics 

Praxis geschlossen: 

24.12. bis 28.12.  
und 

 31.12. bis 04.01. 

 

Am 29.12. und 30.12. ist die Praxis geöffnet. 

Ab dem 05.01. ist die Praxis wieder zu den 
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. 
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Gemeindl. Bekanntmachungen

Gemeinderat
(wesentliche Tagesordnungspunkte)

Bauanträge
Bauantrag zum Neubau Mehrfamilienhaus mit 4 Wohnungen auf dem Grundstück FlNr. 2159/2 Gemarkung 
Weihenzell (Finkenweg 39); Bauherr: Herr Peter Hecht
Im Hinblick auf die geplante Überschreitung der Baugrenze und der Grundflächenzahl wurde dem Bauantrag 
nicht zugestimmt.

Bauantrag zum Neubau Carport auf dem Grundstück FlNr. 1317/10 Gemarkung Weihenzell (Zellrüglingen); 
Bauherr: Herr Stefan Engerer
Dem Bauantrag wurde zugestimmt. 

Neuerlass der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung
Die derzeit gültige Kindergartensatzung vom April 2006 ist in vielen Punkten überholt. Deshalb wurde eine 
neue Satzung nach dem aktuellen Stand dem Gemeinderat vorgelegt. Der Gemeinderat hat die Kindertages-
einrichtungsbenutzungssatzung zugestimmt – siehe gesonderte Bekanntmachung.

Neukalkulation der Abwassergebühren mit Satzungsbeschluss
Die Abwassermaßnahmen in den Orten Petersdorf und Haasgang sollen durch Gebühren finanziert werden. 
Ende des Jahres 2022 hat sich der Gemeinderat für einen zweijährigen Kalkulationszeitraum (2023 – 2024) für 
die Abwassergebühren entschieden. Grund dafür war die noch nicht vollständig abgeschlossene Maßnahme 
Petersdorf und die gerade begonnene Abwasserbaumaßnahme Haasgang und deren mögliche Fertigstellung 
bis zum Jahre 2025. Die Investitionen Haasgang sollten in die darauffolgende Abwassergebührenkalkulation 
einfließen. Da die Maßnahme Haasgang erst im Jahre 2025 beendet werden konnte, wird sich die neue Ge-
bührenkalkulation über den Zeitraum 2026 – 2029 erstrecken. 
Im Jahre 2023 konnte bei der Abwassergebührenüberprüfung noch ein positives Ergebnis festgestellt werden. 
Im Jahre 2024 führten die Investitionen Haasgang und die Abschlusszahlungen Petersdorf, aber auch ge-
stiegene laufende Ausgaben, wie zum Beispiel für Strom und Löhne, dazu, dass die Gebührenunterdeckung 
bereits erheblich war. Auch für das Jahr 2025 zeichnet sich eine Unterdeckung ab. Für Ende des Jahres 2025 
wird mit einem voraussichtlichen Gesamtdefizit von 178.433 € gerechnet, das in die Kalkulation 2026 – 2029 
aufgenommen werden muss. 
Die in Aussicht gestellten Zuwendungen in Höhe von ca. 761.600 € für die Baumaßnahmen Haasgang sind 
noch nicht eingegangen und werden in der neuen Kalkulationsperiode als Einnahme berücksichtigt. Für die 
Zukunftsinvestitionen ist der Finanzplan maßgebend. 
Bei den nachfolgenden Kalkulationszahlen ist eine Grundgebührenerhöhung bei den Wasserzählern mit Nenn-
durchfluss bis 10 m³/h von 25,00 € auf 35,00 € und bei den Zählern über 10 m³/h von 75,00 € auf 105,00 € ein-
gerechnet. Die Grundgebühren sind bei den Abwassergebühreneinnahmen in Weihenzell ein verhältnismäßig 
kleiner Ansatz, führen jedoch unabhängig von der Einleitungsmenge zu einer festen Einnahme.
Die umzulegenden jährlichen Ausgaben setzen sich aus den Abschreibungen, den kalkulatorischen Zinsen 
und den laufenden Kosten abzüglich der Grundgebühren zusammen. Bei den Einleitungsmengen ist mit einem 
konstanten Wert von 124.000 m³ jährlich für die Jahre 2026 und 2027 und von 125.000 m³ für die Jahre 2028 
und 2029 gerechnet worden. Für die Jahre 2026 bis 2029 fallen kalkulierte Kosten von 1.308.036,34 € für die 
Abwasserbeseitigung an. Nach Einberechnung des angefallenen Defizits aus der Vorperiode ergeben sich um-
zulegende Ausgaben von 1.486.469,33 €, die auf eine Einleitungsmenge von 498.000 m³ zu verteilen sind. 
Es errechnet sich somit ein Abwasserpreis von 2,98 €/m³.   
Der Gemeinderat hat die Erhöhung der Abwassergebühren und die dazu vorgelegte 4. Satzung zur Änderung 
der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung beschlossen – siehe gesonderte Bekanntma-
chung.

Neuanschaffung eines Tragkraftspritzenanhängers für die Freiwillige Feuerwehr Moratneustetten; Auf-
tragsvergabe
Der alte Tragkraftspritzenanhänger der Freiwilligen Feuerwehr Moratneustetten soll durch einen neuen Anhän-
ger ersetzt werden. Es wurde bei fünf Firmen um Abgabe eines Angebotes angefragt. Zwei Angebote wurden 
abgegeben. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Auftrag für die Beschaffung des Tragkraftspritzenanhän-
gers einschl. Beladung an die Trautwein GmbH, Benningen zum Angebotspreis von 32.971,48 € (39.236,06 
€ brutto) zu vergeben. Vorher ist noch die fachliche Stellungnahme des Kreisbrandrates einzuholen sowie die 
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Gemeindl. Bekanntmachungen

Förderung bei der Regierung von Mittelfranken zu beantragen.

Erstellung der abschließenden Projektbeschreibung gemäß der BayGibitR;
Honorarangebot und Auftragsvergabe
Für die Erstellung der abschließenden Projektbeschreibung und der GIS-fähigen Dokumente gemäß den 
Vorgaben der Gigabitrichtlinie sowie für die vertiefte Prüfung der vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellten 
Unterlagen wird die Breitbandberatung Bayern, GmbH entsprechend dem vorgelegten Honorarangebot vom 
30.10.2025 beauftragt.

Anschaffung eines Stromerzeugers; Vergabe
Für die Anschaffung eines Stromerzeugers für die Hans-Popp-Halle und für die Kläranlage Weihenzell wurden 
verschiedene Angebote eingeholt. Benötigt wird eine Leistung von mind. 40 kW. Angebote wurden von zwei 
Anbietern eingeholt. Der Auftrag für die Lieferung eines zapfwellenbetriebenen Aggregates wird an die we-
nigstnehmende Firma Steinbrenner GmbH, Wörnitz zum Angebotspreis von 8.472,80 € incl. Gelenkwelle und 
Rollen vergeben. 

Bekanntgaben
Kirchweih Weihenzell vom 24. – 27.07.2026
Frau Simone Schönleben hat bereits wieder zugesagt, die Kirchweih 2026 in Weihenzell auszurichten. 

Verwaltungsstreitsache Hähnchenmaststall Thomas Ehrenbrand, Wernsbach;
Straßen- und Wegerecht einschl. Sondernutzungsgebühren
Das Bayerische Verwaltungsgericht Ansbach hat mit Beschluss vom 17.10.2025 folgenden Beschluss gefasst: 
Die Beklagte und der Kläger tragen die Gerichtskosten jeweils zur Hälfte. Alle Beteiligten haben ihre außerge-
richtlichen Kosten selbst zu tragen.

Zuweisungen Geflüchteter in das Anwesen Wernsbach 46
Das Landratsamt Ansbach informiert die Gemeinde Weihenzell darüber, dass 7 Personen (Syrer) sowie 4 Per-
sonen (Ukrainer) in das Anwesen Wernsbach 46 zugewiesen werden. 

Breitbandversorgung Weihenzell;
Fertigstellung und weitere Vorgehensweise
Mit Schreiben vom 26.10.2025 teilte mir Herr Theisen von der Clevernet GmbH die Fertigstellung des Glasfa-
serausbaus in der Gemeinde Weihenzell mit. 
Entsprechend dem § 11 Abs. 2 des am 09.11.2023 geschlossenen Vertrages über die Planung, Errichtung und 
den Betrieb des Netzes für die Bereitstellung von Breitband-Internetanschlüssen im Rahmen der BayGibitR 
und nach Rücksprache mit Herrn Krysa vom der Bayerischen Breitbandberatung wurde dem widersprochen. 
Die von der Gemeinde mitgeteilten Mängel wurden noch nicht beseitigt. 

Gemeindl. Bekanntmachungen

Neue Öffnungszeiten ab 01.01.2026  
für Wertstoffhof,

Bauschutt- und Erdaushubdeponie sowie Grüngutannahme

April – Oktober
Samstags 	 10.00 – 12.00 Uhr
Mittwochs 	 18.00 – 19.00 Uhr

November – März
Samstags 	 09.00 – 12.00 Uhr

ACHTUNG: 
Bauschutt- und Erdaushubdeponie sowie Grüngutannahme  
von Dezember bis Februar geschlossen.
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Liebe Bürgerinnen,  
liebe Bürger, 
 
mit der nun beginnenden Adventszeit freuen wir uns auf das anstehende Weihnachtsfest. Es 
ist die Zeit der Besinnung und die Zeit der Vorfreude, gemeinsam mit unseren Familien das 
anstehende Weihnachtsfest feiern zu dürfen. Es ist auch die Zeit, um auf das vergangene 
Jahr zurückzublicken.  
Viele Ereignisse prägen unsere tägliche Arbeit, aber auch die Geschehnisse in der ganzen 
Welt. Gerade durch die andauernden Kriegsereignisse ist für viele Menschen eine 
Katastrophe eingetreten. Das Ende ist nicht bekannt. Viele Betroffene, Familien können nur 
unter erschwerten Bedingungen in ihren Ländern weiterleben bzw. müssen selbst ihre 
Heimat verlassen und suchen Sicherheit in anderen Ländern. Für uns ist das nur schwer 
vorstellbar. Dies ist aber auch ein Anlass, bewusster darüber nachzudenken, wie wichtig 
doch Frieden und Zufriedenheit für uns sind.  
Mit dem zu Ende gehenden Jahr bedanke ich mich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die 
sich ehrenamtlich in zahlreichen örtlichen Vereinen, Organisationen, Dorfgemeinschaften 
und Kirchen oder als sog. stille Helfer zum Wohle unserer Gemeinde eingesetzt und damit 
unsere Gemeinde lebens- und liebenswert gestaltet haben.  
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen ein besinnliches Weihnachtsfest, ein gesegnetes neues Jahr 
2026, viel Glück und Gesundheit. 
 
Ihr  
Gerhard Kraft 
Erster Bürgermeister 
 
 
 
 
Rückblick – Ausblick 
 
In unserer Gemeinde ist auch in diesem Jahr wieder viel Positives geschehen. Dies war nur 
durch den großen Zusammenhalt möglich. Rückblickend konnten viele Baumaßnahmen 
abgeschlossen oder weitergeführt werden. Mit dem Bau eines Gesundheitszentrums haben 
sich ein Allgemeinarzt, eine Kinderärztin und eine Zahnarztpraxis in unserer Gemeinde 
niedergelassen. Die Versorgung mit Glasfaser erfolgte bis ins Haus. Im Gemeindeteil 
Haasgang konnte die Sanierung der Abwasseranlage (Trennsystem) abgeschlossen werden. 
Weiter wurden zahlreiche kleine Maßnahmen umgesetzt bzw. vorbereitet.  
Herzlichen Dank an alle, die sich während den Sommermonaten erneut für das 
Ferienprogramm Zeit genommen haben. Im kommenden Jahr werden uns wieder unsere 
Partnergemeinden aus Frankreich besuchen. Gerade in der aktuell schwierigen Zeit ist ein 
freundschaftliches Miteinander mit anderen Ländern wichtig. 
Unsere Gemeinderatsmitglieder treffen zum Wohle unserer Gemeinde viele und wichtige 
Entscheidungen. Ihr ehrenamtliches Engagement verdient ein aufrichtiges Dankeschön. An 
dieser Stelle bedanke ich mich beim 2. Bürgermeister Thomas Müller und beim weiteren 
Stellvertreter Bernhard Popp für ihre besonderen Einsätze. 
Im kommenden Jahr werden sich bei den anstehenden Kommunalwahlen eine Vielzahl von 
Bürgerinnen und Bürgern für ein Gemeinderatsmandat zur Verfügung stellen. Auch werden  
Bürgermeister neu gewählt. Vielen Dank allen interessierten Kandidaten/innen für dieses 
Engagement. Dies ist wichtig, dass die gute Arbeit des Gemeinderates weitergeführt wird.  

Gemeindl. Bekanntmachungen
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Gemeindl. Bekanntmachungen

Wichtige Information  
zur Abrechnung der Abwassergebühren 

2025 
 

Achtung bei Gartenwasseruhren und Stallzählern! 
 

Zur Berücksichtigung des Wasserbezuges  
aus Gartenwasserzählern und Abzugszählern in Ställen bei der 

Abwasserberechnung wird der Zählerstand zum 31.12.2025 benötigt.  
 

Bitte melden Sie diesen bis spätestens 18.01.2026  
an die Gemeindeverwaltung Weihenzell: 

 
09802/9501-30 oder brigitte.deindoerfer@vg-weihenzell.de 

oder 
 
 

einfach online über die GemeindeApp 
(QR-Code scannen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benötigte Daten:  

• Zählernummer 
• Adresse der Abnahmestelle  
• Zählerstand 

 
Die Ablesung der Hauptuhren erfolgt durch den Zweckverband Reckenberg-Gruppe. 
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Gemeindl. Bekanntmachungen

VVeerraabbsscchhiieedduunngg  iinn  ddiiee  AAlltteerrsstteeiillzzeeiitt::  SSoonnjjaa  HHoorrnneebbeerr  
 

Nach 27 Jahren in der Verwaltungsgemeinschaft tritt 
Sonja Horneber in die Freistellungsphase der 
Altersteilzeit. Fast 25 Jahre lang hat sie das Standesamt 
mit großem Engagement, Leidenschaft, Fachwissen und 
einem offenen Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger geprägt.  

Bürgerinnen und Bürger schätzten ihre einfühlsame Art 
bei Trauungen, bei Meldeprozessen und in allen 
Formalitäten rund um das Standesamt. Mit Empathie 
nahm sie sich Zeit, individuell auf die Wünsche der Paare 
und Familien einzugehen und so den besonderen 
Momenten des Lebens einen würdigen Rahmen zu geben.   

Wir danken Sonja Horneber herzlich für ihr langjähriges 
Engagement, ihren Einsatz und ihre Arbeit für die 
Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell. Wir wünschen ihr 
Gesundheit, viel Zeit mit Familie und Freunden sowie 
erfüllende Momente im jetzt folgenden Lebensabschnitt. 
Möge die neue Lebensphase ihr neue Freiräume geben, 
um persönliche Interessen zu pflegen, Reisen zu planen 
oder einfach die Zeit zu genießen, die bisher zu kurz 
gekommen ist.  

Mit Dank und besten Wünschen, 

Ihre Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell 

 

 

Bekanntmachungen zu den Kommunalwahlen am 08. März 2026
Am 08. März 2026 finden Gemeinde- und Landkreiswahlen statt. Im Zusammenhang mit diesen Wahlen müssen 
viele gesetzliche Fristen  und Termine beachtet werden. Diese können nicht immer zeitgerecht im monatlich er-
scheinenden Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. Bekanntmachungen, die nicht termingerecht im Mitteilungs-
blatt abgedruckt werden können, werden über die gemeindlichen Aushangkästen amtlich bekannt gegeben. Die 
Bevölkerung wird daher gebeten, auch die Bekanntmachungen in den Aushangkästen in den nächsten Monaten 
mehr zu beachten.
Für Dezember wird besonders auf den Aushang der Bekanntmachung ab dem 09. Dezember 2025 hin-
gewiesen.

Für Einzelfragen zu den Kommunalwahlen stehen Ihnen Herr Zuber (Tel. 09802/950120) und Frau Engerer (Tel. 
09802/950122) in der Verwaltungsgemeinschaft Weihenzell jederzeit während der Geschäftszeiten zur Verfü-
gung.

Kommunalwahlen 2026
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Gemeindl. Bekanntmachungen

 1 

4. Satzung 
 

zur Änderung der Beitrags- und Gebühren- 
satzung zur Entwässerungssatzung der 

Gemeinde Weihenzell (BGS/EWS)  
 

Vom 11. November 2025 
 

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde 
Weihenzell folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 01.09.2010, zu-
letzt geändert durch Satzung vom 10.10.2023, wird wie folgt geändert: 
 
§ 9 a Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern 
 

mit Nenndurchfluss  mit Dauerdurchfluss 
bis 10 m³/h   16 m³/h   35,00 €/Jahr 
über 10 m³/h   16 m³/h           105,00 €/Jahr 
 
 
§ 10 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge der Abwässer berechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt werden. 
Die Gebühr beträgt 2,98 € pro Kubikmeter Abwasser. 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. 
 
 
Weihenzell, den 11. November 2025  

 

 
Gerhard Kraft       
1. Bürgermeister 
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Reckenberg-Gruppe

Trinkwasserqualität  
der Reckenberg-Gruppe 
für das Verbandgebiet, außer den Orten (Arberg, Kemmathen, Röttenbach und Birkach. Diese erhalten ihr 
Wasser vollständig aus dem Wasserwerk Arberg.) 

Unser TRINKWASSER erfüllt die strengen Anforderungen der geltenden Trinkwasserverordnung 
(TrinkwV).  

Analysewerte zum abgegebenen TRINKWASSER: 

Untersuchte Parameter Einheit Grenzwert 
Prüfwert 

RBG 
TRINKWASSER 

Chemische Untersuchungen       
Färbung   farblos 
Trübung FNU 1 <0,1 
Geruch   Ohne 
Temperatur °C  20,2 
Sauerstoff v. Ort mg/l  9,4 
Leitfähigkeit (25 °C) μS/cm 2790 597 
pH-Wert  6,5 – 9,5 7,63 
Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l  4,51 
Basekapazität Kb 8,2 mmol/l  0,21 
Ammonium mg/l 0,5 <0,05 
Summe Anionen mval/l  6,26 
Summe Kationen mval/l  6,38 
Mikrobiologie    
Koloniezahl bei 22 °C 1/ml 100 0 
Koloniezahl bei 36 °C 1/ml 100 0 
coliforme Keime 1/100ml 0 0 
E.coli 1/100ml 0 0 
Anionen    
Chlorid mg/l 250 26 
Sulfat mg/l 250 37 
Nitrat mg/l 50 15 
Nitrit mg/l 0,5 <0,005 
o-Phosphat mg/l  0,06 
Metalle    
Calcium mg/l  73 
Magnesium mg/l  24 
Natrium mg/l 200 15 
Kalium mg/l  4 
Mangan mg/l 0,05 <0,005 
Eisen mg/l 0,2 <0,01 
Aluminium mg/l 0,2 <0,02 
TrinkwV Anlage I    
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Enterokokken KBE/100ml 0 0 
Pseudomonas aeruginosa 1/100ml 0 \ 
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I    
Benzol µg/l 1 <0,2 
Bor mg/l 1 <0,1 
Bromat mg/l 0,01 <0,0025 
Chrom mg/l 0,025 0,0005 
Cyanid, gesamt mg/l 0,05 <0,002 
1,2-Dichlorethan µg/l 3 <0,2 
Fluorid mg/l 1,5 0,25 
Uran mg/l 0,01 0,002 
Summe Pestizide    
Summe PBSM µg/l 0,5 n.n. 
TrinkwV Anlage 2 Abschnitt I und II    
Quecksilber mg/l 0,001 <0,0001 
Selen mg/l 0,01 <0,002 
Antimon mg/l 0,005 <0,001 
Arsen mg/l 0,01 0,002 
Benz(a)pyren µg/l 0,01 <0,001 
Blei mg/l 0,01 <0,002 
Cadmium mg/l 0,003 <0,0001 
Kupfer mg/l 2 0,005 
Nickel mg/l 0,02 <0,002 
PAK    
Summe PAK µg/l 0,1 n.n. 
Ergänzungsparameter    
Calcitlösekapazität D mg/l 5 -17,4 
Gesamthärte °dH  15,8 
Gesamthärte (CaCO3) mmol/l  2,8 
Härtebereich   hart 
Muldenquotient S1   0,387 
Zinkgerieselquotient S2   6,21 
Kupferquotient S3   11,7 
Korrosionswahrscheinlichkeit    
Bei der untersuchten Wasserprobe ist weder eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit noch eine 
Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit zu erwarten. 

 
 

Entnahmestelle:   Bäckerei Weißenbronn 
Entnahmedatum: 22.07.2025 
 
n. n.:    nicht nachweisbar 
<:   kleiner als angegebener Wert 
Härtebereiche:  weich:  Gesamthärte (CaCO3) < 1,5 mmol CaCO3/l (entspricht < 8,4 °dH) 
   mittel:  Gesamthärte (CaCO3) 1,5 - 2,5 mmol CaCO3/l (entspricht 8,4 - 14 °dH) 
   hart: Gesamthärte (CaCO3) > 2,5 mmol CaCO3/l (entspricht > 14 °dH) 
 

Eine zertifizierte UV-Anlage übernimmt rein vorsorglich und dauerhaft die sichere und zuverlässige physikalische 
Desinfektion (ohne Chemie) im Wasserwerk Wassermungenau. Eine Chlorung unseres Trinkwassers erfolgt nicht. 
 

Für weitere Fragen zur Qualität unseres Trinkwassers können Sie sich gerne an uns unter Tel.: 09831-6781-0 oder 
per E-Mail: info@reckenberg-gruppe.de wenden. 
 

Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite www.reckenberg-gruppe.de. Hier finden Sie alle Informationen zur 
Reckenberg-Gruppe und rund um das Thema Trinkwasser. 
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Eichenberg-Grundschule Weihenzell

Saften mit der Grundschule 
Damit es überhaupt was zum 
Saften gibt, müssen wir erst mal 
Äpfel sammeln. Frau Stadlinger, 
unsere Baumwartin, schüttelt 
auf unserer Streuobstwiese 
neben der Schule und auch auf 
der Wiese von Familie Schneider. 
Am Donnerstag machen wir 
Erstklässler uns trotz Wind und 
Regen auf den Weg und klauben 

alle brauchbaren Äpfel 
auf. Die Kinder der 3a 
helfen uns dabei. Zum 
Glück müssen wir die 
schweren Säcke nicht 
selbst zum „Safthaisla“ 
bringen. Das macht der 
Bauhof für uns. 
Herzlichen Dank dafür! 

Am Freitag werden wir Kinder von der 1b schon vom Team des 
Obst- und Gartenbauvereins erwartet. Bei kaltem und windigem 
Wetter waschen wir unsere Äpfel und sortieren die Faulen, Gras 
und Blätter aus. Jetzt müssen die Äpfel kleingehäckselt werden. 
Das passiert im Muser. Der Apfelbrei kommt in die Presse. Bald 
können wir den ersten Saft probieren. Einfach lecker! 

Immer wieder wird die Presse 
ausgeleert und wir fahren den 
Trester zum Hänger. Die Rehe 
freuen sich darüber. 

Die Klasse 3b übernimmt dann 
unsere Arbeit und wir können 
zurück in die Schule und uns aufwärmen. Der 
Apfelsaft wird abgefüllt und in die Schule 

transportiert. Er ist noch sehr heiß. Unseren Saft verkaufen wir wieder, zum Beispiel 
beim Adventsnachmittag in der Schule oder am Weihenzeller Weihnachtsmarkt. 

Ein herzliches Dankeschön geht an den Obst- und Gartenbauverein für diese tolle 
gemeinsame Aktion und an Familie Schneider für ihre Apfelspende. 
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Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der 
Gemeinde Weihenzell (Kindertageseinrichtungsbenutzungssatzung) 

Vom 11. November 2025 

Die Gemeinde Weihenzell erlässt aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung: 

Teil 1: 

Allgemeines 
§ 1 

Gegenstand der Satzung; Öffentliche Einrichtung 
(1) Die Gemeinde Weihenzell betreibt ihre Kindertageseinrichtung als öffentliche Einrichtung. Ihr Besuch ist 
freiwillig. Mit der Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung wird ein öffentlich-rechtliches 
Benutzungsverhältnis begründet. 

(2) Die Kindertageseinrichtung ist 

a) Kinderkrippe i. S. v. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BayKiBiG für überwiegend Kinder unter drei Jahren. 

b) Kindergarten i. S. v. Art. 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BayKiBiG für Kinder überwiegend im Alter von drei Jahren 
bis zur Einschulung. 

(3) Die Kindertageseinrichtung dient der Betreuung, Bildung und Erziehung der dort aufgenommenen Kinder 
und wird ohne Gewinnerzielungsabsicht betrieben. 

§ 2 
Aufgaben der Einrichtung 

(1) Die Einrichtung unterstützt und ergänzt die Erziehung in der Familie. Sie bietet jedem Kind vielfältige und 
entwicklungsangemessene Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, um beste Bildungs- und 
Entwicklungschancen zu gewährleisten, Entwicklungsrisiken frühzeitig entgegenzuwirken sowie zur Integration 
zu befähigen. Die unterschiedlichen Lebenslagen, die kulturellen und weltanschaulichen Hintergründe sowie die 
alters- und entwicklungsbedingten Bedürfnisse des Kindes werden berücksichtigt. In der Einrichtung werden 
eine gesunde Ernährung und Versorgung gewährleistet. Die Bildung und Betreuung des Kindes erfolgen gemäß 
den im BayKiBiG und AVBayKiBiG festgelegten Grundsätzen. 

(2) Die Verwaltung der Einrichtung obliegt dem Träger. Sofern nichts anderes bestimmt ist, regelt den laufenden 
Betrieb die Leitung der Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem Betreuungsteam und nach Anhörung des 
Elternbeirates. 

§ 3 
Personal 

(1) Die Gemeinde Weihenzell stellt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das für den Betrieb ihrer 
Kindertageseinrichtung notwendige Personal. 

(2) Die Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder in der Kindertageseinrichtung der Gemeinde wird durch 
den Einsatz von ausreichendem und qualifiziertem Personal i. S. v. BayKiBiG und AVBayKiBiG sichergestellt. 

§ 4 
Elternbeirat 

(1) Für die Kindertageseinrichtung ist ein Elternbeirat zu bilden. 

(2) Aufgaben und Befugnisse des Elternbeirats ergeben sich aus Art. 14 BayKiBiG. 
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§ 5 
Elternbeiträge 

Die Gemeinde Weihenzell erhebt für die Benutzung der Kindertageseinrichtung als öffentliche Einrichtung 
Elternbeiträge nach Maßgabe der Kindertagestätten-Gebührensatzung der Gemeinde in der jeweils gültigen 
Fassung. 

Teil 2: 

Aufnahme 
§ 6 

Antrag 
(1) Die Aufnahme setzt einen Antrag der Personensorgeberechtigten zur Aufnahme des Kindes in der 
Kindertageseinrichtung voraus. Der Antragsteller ist verpflichtet, bei Antragstellung die erforderlichen Angaben 
zur Person des aufnehmenden Kindes und der Personensorgeberechtigten zu machen und relevante Unterlagen 
und Nachweise vorzulegen. Dies sind insbesondere solche, die zur Geltendmachung der kindbezogenen 
Förderung gegenüber dem Freistaat Bayern benötigt werden. Änderungen – insbesondere beim 
Personensorgerecht – sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Bei der Antragstellung haben die Personensorgeberechtigten die gewünschten Buchungszeiten für das 
Betreuungsjahr festzulegen. Buchungszeiten sind Zeiten, in denen das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. 
Die festgelegten Mindestbuchungszeiten sind dabei zu beachten. 

§ 7 
Aufnahme 

(1) Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet die Leitung der Einrichtung. Die für eine 
Aufnahme erforderlichen Unterlagen und Nachweise sind vorzulegen. Die Personensorgeberechtigten werden 
von der Aufnahme oder Nichtaufnahme baldmöglichst verständigt. In Ausnahmefällen erfolgt eine unterjährige 
Aufnahme von Kindern durch die Leitung der Kindertageseinrichtung. 

(2) Aufgenommen werden Kinder, die den Hauptwohnsitz und tatsächlichen Aufenthalt in der Gemeinde 
Weihenzell haben. Die Aufnahme erfolgt unbefristet, beschränkt durch die Altersgrenzen und Nutzungsart der 
Einrichtung (vgl. § 1 Abs. 2). 

(3) Über die Aufnahme von Kindern, die ihren Hauptwohnsitz oder tatsächlichen Aufenthalt nicht in der 
Gemeinde Weihenzell haben (auswärtige Kinder), entscheidet die Leitung der Kindertageseinrichtung im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. Auswärtige Kinder können dann aufgenommen werden, soweit und solange 
freie Plätze verfügbar sind. Die Aufnahme beschränkt sich auf das jeweilige Betreuungsjahr. 

(4) Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Kind für den Besuch der Kindertageseinrichtung 
geeignet ist. Bei der Aufnahme ist eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an den altersentsprechenden 
Früherkennungsuntersuchungen sowie ein Nachweis über erfolgte Impfungen, insbesondere gesetzlich 
vorgegebene Impfungen (z. B. Masern) vorzulegen. Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung des Kindes 
wird ein ärztliches Attest verlangt, das bei Vorlage nicht älter als 4 Wochen sein darf. 

(5) Kinder mit besonderem Förderbedarf werden aufgenommen, wenn Bildung, Erziehung, Betreuung und 
Integration möglich, eine Kooperation der Eltern mit der Tageseinrichtung vereinbart und ggf. eine 
therapeutische Versorgung sichergestellt ist. 

§ 8 
Allgemeine Grundsätze der Platzvergabe 

(1) Die Aufnahme in der Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Liegen mehr 
Anmeldungen vor als Plätze zur Verfügung stehen, so erfolgt die Platzvergabe für Krippe und Kindergarten nach 
Abs. 2.  

(2) Vorrangig werden Kinder aufgenommen, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden. Im Übrigen werden 
Plätze vergeben an: 

 a) Kinder, die in der Gemeinde wohnen, 

 b) Kinder, deren Geschwisterkinder bereits in der Einrichtung betreut werden, 
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§ 5 
Elternbeiträge 

Die Gemeinde Weihenzell erhebt für die Benutzung der Kindertageseinrichtung als öffentliche Einrichtung 
Elternbeiträge nach Maßgabe der Kindertagestätten-Gebührensatzung der Gemeinde in der jeweils gültigen 
Fassung. 

Teil 2: 

Aufnahme 
§ 6 

Antrag 
(1) Die Aufnahme setzt einen Antrag der Personensorgeberechtigten zur Aufnahme des Kindes in der 
Kindertageseinrichtung voraus. Der Antragsteller ist verpflichtet, bei Antragstellung die erforderlichen Angaben 
zur Person des aufnehmenden Kindes und der Personensorgeberechtigten zu machen und relevante Unterlagen 
und Nachweise vorzulegen. Dies sind insbesondere solche, die zur Geltendmachung der kindbezogenen 
Förderung gegenüber dem Freistaat Bayern benötigt werden. Änderungen – insbesondere beim 
Personensorgerecht – sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) Bei der Antragstellung haben die Personensorgeberechtigten die gewünschten Buchungszeiten für das 
Betreuungsjahr festzulegen. Buchungszeiten sind Zeiten, in denen das Kind die Einrichtung regelmäßig besucht. 
Die festgelegten Mindestbuchungszeiten sind dabei zu beachten. 

§ 7 
Aufnahme 

(1) Über die Aufnahme der angemeldeten Kinder entscheidet die Leitung der Einrichtung. Die für eine 
Aufnahme erforderlichen Unterlagen und Nachweise sind vorzulegen. Die Personensorgeberechtigten werden 
von der Aufnahme oder Nichtaufnahme baldmöglichst verständigt. In Ausnahmefällen erfolgt eine unterjährige 
Aufnahme von Kindern durch die Leitung der Kindertageseinrichtung. 

(2) Aufgenommen werden Kinder, die den Hauptwohnsitz und tatsächlichen Aufenthalt in der Gemeinde 
Weihenzell haben. Die Aufnahme erfolgt unbefristet, beschränkt durch die Altersgrenzen und Nutzungsart der 
Einrichtung (vgl. § 1 Abs. 2). 

(3) Über die Aufnahme von Kindern, die ihren Hauptwohnsitz oder tatsächlichen Aufenthalt nicht in der 
Gemeinde Weihenzell haben (auswärtige Kinder), entscheidet die Leitung der Kindertageseinrichtung im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. Auswärtige Kinder können dann aufgenommen werden, soweit und solange 
freie Plätze verfügbar sind. Die Aufnahme beschränkt sich auf das jeweilige Betreuungsjahr. 

(4) Die Aufnahme erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Kind für den Besuch der Kindertageseinrichtung 
geeignet ist. Bei der Aufnahme ist eine Bestätigung der Teilnahme des Kindes an den altersentsprechenden 
Früherkennungsuntersuchungen sowie ein Nachweis über erfolgte Impfungen, insbesondere gesetzlich 
vorgegebene Impfungen (z. B. Masern) vorzulegen. Zum Nachweis der gesundheitlichen Eignung des Kindes 
wird ein ärztliches Attest verlangt, das bei Vorlage nicht älter als 4 Wochen sein darf. 

(5) Kinder mit besonderem Förderbedarf werden aufgenommen, wenn Bildung, Erziehung, Betreuung und 
Integration möglich, eine Kooperation der Eltern mit der Tageseinrichtung vereinbart und ggf. eine 
therapeutische Versorgung sichergestellt ist. 

§ 8 
Allgemeine Grundsätze der Platzvergabe 

(1) Die Aufnahme in der Kindertageseinrichtung erfolgt nach Maßgabe der verfügbaren Plätze. Liegen mehr 
Anmeldungen vor als Plätze zur Verfügung stehen, so erfolgt die Platzvergabe für Krippe und Kindergarten nach 
Abs. 2.  

(2) Vorrangig werden Kinder aufgenommen, die im nächsten Jahr schulpflichtig werden. Im Übrigen werden 
Plätze vergeben an: 

 a) Kinder, die in der Gemeinde wohnen, 

 b) Kinder, deren Geschwisterkinder bereits in der Einrichtung betreut werden, 
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 c) Kinder, deren Mutter oder Vater alleinerziehend und berufstätig sind, 

 d) Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet, 

e) Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration der Betreuung in einer Kindestageseinrichtung  

bedürfen, 

f) Kinder, aufgrund ihres Alters, 

g) Kinder, deren Personensorgeberechtigte berufstätig sind. 

(3) Die Aufnahme erfolgt für die in der Gemeinde Weihenzell wohnenden Kinder unbefristet. 

(4) Kommt ein Kind nicht zum angemeldeten Termin und wird es nicht schriftlich entschuldigt, wird der Platz 
im nächsten Monat nach Maßgabe des Abs. 5 anderweitig vergeben. Die Gebührenpflicht bleibt hiervon 
unberührt. 

(5) Nicht aufgenommene Kinder werden auf Antrag in eine Vormerkliste eingetragen. Bei freiwerdenden Plätzen 
erfolgt die Reihenfolge ihrer Aufnahme gemäß Abs. 2 und nach dem Zeitpunkt der Antragstellung. 

 

§ 9 
Ablehnung oder Widerruf der Aufnahme 

Die Aufnahme kann abgelehnt oder widerrufen werden, wenn geforderte Unterlagen, insbesondere die für den 
Nachweis der gesundheitlichen Eignung oder für die Förderung durch den Freistaat Bayern erforderlichen 
Unterlagen nicht fristgerecht vorgelegt werden. 

Teil 3: 

Abmeldung, Ausschluss und Krankheit 
§ 10 

Abmeldung 
(1) Ein Ausscheiden aus der Kindertageseinrichtung erfolgt durch schriftliche Abmeldung des Kindes durch die 
Personensorgeberechtigten. 

(2) Die Abmeldung ist jeweils zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zulässig. 
Abweichend hiervon ist der letzte Abmeldetermin für die Kindertageseinrichtung vor Ende des 
Kindergartenjahres (31. August) der 17. Mai mit Wirkung zum 31. Mai. Nach dem 17. Mai ist eine Abmeldung 
frühestens mit Wirkung zum Ende des Kindergartenjahres (31. August) möglich.  

 

 

§ 11 
Ausschluss 

(1) Ein Kind wird nach Ablauf des jeweiligen Besuchsjahres vom Besuch der Kindertageseinrichtung 
ausgeschlossen, wenn sein Hauptwohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Laufe des Besuchsjahres außerhalb 
des Gemeindegebiets verlegt wird. Eine Neuaufnahme ist möglich, vgl. § 6 ff. 

(2) Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden Monats unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist vom 
weiteren Besuch der Kindertageseinrichtung ausgeschlossen werden, wenn 

1. die Personensorgeberechtigten durch falsche Angaben einen Platz in der Kindertageseinrichtung erhalten 
haben, 

2. innerhalb einer dreimonatigen Probezeit ab Beginn des Besuchs durch die Leitung der Einrichtung festgestellt 
wird, dass es für den Besuch der Einrichtung nicht geeignet ist, 

3. es innerhalb der beiden letzten Monate insgesamt mehr als 2 Wochen unentschuldigt gefehlt hat, 
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 c) Kinder, deren Mutter oder Vater alleinerziehend und berufstätig sind, 

 d) Kinder, deren Familie sich in einer besonderen Notlage befindet, 

e) Kinder, die im Interesse einer sozialen Integration der Betreuung in einer Kindestageseinrichtung  

bedürfen, 

f) Kinder, aufgrund ihres Alters, 

g) Kinder, deren Personensorgeberechtigte berufstätig sind. 

(3) Die Aufnahme erfolgt für die in der Gemeinde Weihenzell wohnenden Kinder unbefristet. 

(4) Kommt ein Kind nicht zum angemeldeten Termin und wird es nicht schriftlich entschuldigt, wird der Platz 
im nächsten Monat nach Maßgabe des Abs. 5 anderweitig vergeben. Die Gebührenpflicht bleibt hiervon 
unberührt. 

(5) Nicht aufgenommene Kinder werden auf Antrag in eine Vormerkliste eingetragen. Bei freiwerdenden Plätzen 
erfolgt die Reihenfolge ihrer Aufnahme gemäß Abs. 2 und nach dem Zeitpunkt der Antragstellung. 

 

§ 9 
Ablehnung oder Widerruf der Aufnahme 

Die Aufnahme kann abgelehnt oder widerrufen werden, wenn geforderte Unterlagen, insbesondere die für den 
Nachweis der gesundheitlichen Eignung oder für die Förderung durch den Freistaat Bayern erforderlichen 
Unterlagen nicht fristgerecht vorgelegt werden. 

Teil 3: 

Abmeldung, Ausschluss und Krankheit 
§ 10 

Abmeldung 
(1) Ein Ausscheiden aus der Kindertageseinrichtung erfolgt durch schriftliche Abmeldung des Kindes durch die 
Personensorgeberechtigten. 

(2) Die Abmeldung ist jeweils zum Monatsende unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zulässig. 
Abweichend hiervon ist der letzte Abmeldetermin für die Kindertageseinrichtung vor Ende des 
Kindergartenjahres (31. August) der 17. Mai mit Wirkung zum 31. Mai. Nach dem 17. Mai ist eine Abmeldung 
frühestens mit Wirkung zum Ende des Kindergartenjahres (31. August) möglich.  

 

 

§ 11 
Ausschluss 

(1) Ein Kind wird nach Ablauf des jeweiligen Besuchsjahres vom Besuch der Kindertageseinrichtung 
ausgeschlossen, wenn sein Hauptwohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Laufe des Besuchsjahres außerhalb 
des Gemeindegebiets verlegt wird. Eine Neuaufnahme ist möglich, vgl. § 6 ff. 

(2) Ein Kind kann mit Wirkung zum Ende des laufenden Monats unter Einhaltung einer zweiwöchigen Frist vom 
weiteren Besuch der Kindertageseinrichtung ausgeschlossen werden, wenn 

1. die Personensorgeberechtigten durch falsche Angaben einen Platz in der Kindertageseinrichtung erhalten 
haben, 

2. innerhalb einer dreimonatigen Probezeit ab Beginn des Besuchs durch die Leitung der Einrichtung festgestellt 
wird, dass es für den Besuch der Einrichtung nicht geeignet ist, 

3. es innerhalb der beiden letzten Monate insgesamt mehr als 2 Wochen unentschuldigt gefehlt hat, 
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4. die Personensorgeberechtigten wiederholt und nachhaltig gegen Regelungen dieser Satzung verstoßen, 
insbesondere die vereinbarten Buchungszeiten oder Kernzeiten nicht einhalten und berechtigte Anweisungen 
des Einrichtungspersonals missachten, 

5. das Kind aufgrund seines Verhaltens sich oder andere gefährdet oder die Gruppenarbeit behindert, 
insbesondere wenn eine Frühförderung oder eine andere heilpädagogische Behandlung angezeigt erscheint 
und die Personensorgeberechtigten diese Maßnahmen trotz mehrmaliger Aufforderung durch die Einrichtung 
nicht in Anspruch nehmen, 

6. die Personensorgeberechtigten die für den Besuch der Kindertageseinrichtung gemäß der geltenden 
Kindertagesstätten-Gebührensatzung zu leistenden Gebühren in Höhe von insgesamt mindestens einem 
Monatsbeitrag trotz erfolgter schriftlicher Mahnung innerhalb der Mahnfrist nicht gezahlt haben, 

7. sonstige schwerwiegende Gründe im Verhalten des Kindes oder der Personensorgeberechtigten gegeben sind, 
die einen Ausschluss erforderlich machen. 

(3) Ein Ausschluss nach Abs. 1 und 2 ist den Personensorgeberechtigten in der Regel mit einer Frist von 
mindestens zwei Wochen bekannt zu geben. Vor dem Ausschluss sind die Personensorgeberechtigten des Kindes 
und auf deren Antrag der Elternbeirat zu hören.  

(4) Der Ausschluss erfolgt durch Bescheid. 

§ 12 
Krankheit, Anzeige 

(1) Kinder, die ernstlich erkrankt sind, dürfen die Kindertageseinrichtung während der Dauer der Erkrankung 
nicht besuchen. 

(2) Erkrankungen sind der Kindertageseinrichtung unter Angabe des Krankheitsgrundes unverzüglich 
mitzuteilen.  Die voraussichtliche Dauer der Erkrankung soll angegeben werden. 

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn eine ansteckende oder meldepflichtige Krankheit in der Wohngemeinschaft 
des Kindes auftritt. 

(4) Personen, die an einer akut ansteckenden Krankheit leiden, dürfen die Räume der Kindertageseinrichtungen 
nicht betreten. 

Teil 4: 

Betreuungszeiten 
§ 13 

Öffnungszeiten, Schließzeiten, Kernzeiten 
(1) Das Betreuungsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des darauffolgenden Kalenderjahres. 

(2) Die Kindertageseinrichtung ist von Montag bis Freitag geöffnet. Maßgebend sind die Öffnungszeiten der 
Einrichtung, die auch die Kernzeiten enthalten. Diese werden in geeigneter Weise bekanntgegeben. 

(3) An den gesetzlichen Feiertagen sowie am 24.12. und am 31.12. bleibt die Kindertageseinrichtung 
geschlossen. 

(4) Während des Betreuungsjahres ist die Einrichtung an maximal 30 Tagen geschlossen. Näheres regelt der 
Schließzeitenkalender der Einrichtung, der jährlich rechtzeitig und geeignet bekannt gegeben wird. 

(5) Sonstige (betriebsbedingte) Schließzeiten werden von der Gemeinde Weihenzell bzw. der Leitung der 
Kindertageseinrichtung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(6) Bei Personalengpässen kann es notwendig werden, dass der Träger zur Sicherstellung des Kindeswohls 
kurzfristig angemessene betriebsbedingte Einschränkungen bei den Öffnungszeiten und bei den Angeboten 
vornimmt. 
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4. die Personensorgeberechtigten wiederholt und nachhaltig gegen Regelungen dieser Satzung verstoßen, 
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Kindertageseinrichtung rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt gegeben. 
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§ 14 
Buchungszeiten 

(1) Buchungszeiten müssen die festgelegte Kernzeit als pädagogische Bildungszeit einschließen. 

(2) Die jeweils möglichen Buchungszeiten ergeben sich im Einzelnen aus der jeweils gültigen 
Kindertagesstätten-Gebührensatzung. 

(3) Änderungen der Buchungszeiten können unter Einhaltung einer Zweiwochenfrist zum nächstfolgenden 
Monatsbeginn beantragt werden.  

(4) Die tatsächliche Betreuungszeit kann in der Eingewöhnungszeit der Kinder (ca. vier Wochen) von der 
vereinbarten Buchungszeit abweichen und der Aufnahmetermin flexibel festgelegt werden. 

(5) Es besteht kein Anspruch auf Erstattung, wenn die Buchungszeiten nicht voll ausgeschöpft werden. Nicht 
genutzte Buchungszeiten können nicht mit Überziehung der Buchungszeit an anderen Tagen verrechnet werden. 

 

§ 15 
Mitwirkung der Personensorgeberechtigten, Besuchsregelung, Abholung der Kinder 

(1) Die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, für einen regelmäßigen und kontinuierlichen Besuch der 
Kinder unter Beachtung der Öffnungszeiten der Einrichtung, der festgelegten Kernzeit sowie der jeweiligen 
Buchungszeit zu sorgen. 

(2) Kann ein Kind die Einrichtung nicht besuchen, ist diese unverzüglich zu benachrichtigen. 

(3) Die Personensorgeberechtigten haben für die Beaufsichtigung des Kindes auf dem Weg zur und von der 
Kindertageseinrichtung zu sorgen. Kinder bis zur Einschulung dürfen nur von den Personensorgeberechtigten 
sowie von diesen schriftlich bevollmächtigten Personen gebracht und abgeholt werden, wobei letztere nicht unter 
14 Jahre alt sein dürfen.  

(4) Eine wirkungsvolle Bildungs- und Erziehungsarbeit hängt entscheidend von der verständnisvollen Mitarbeit 
und Mitwirkung der Personensorgeberechtigten ab. 

Teil 5: 

Sonstiges 
§ 16 

Unfallversicherungsschutz 
Kinder in der Kindertageseinrichtung sind bei Unfällen auf dem direkten Weg zur oder von der Einrichtung, 
während des Aufenthalts in der Einrichtung und während Veranstaltungen der Einrichtung im gesetzlichen 
Rahmen unfallversichert, § 2 Abs. 1 Nr. 8a SGB VII. Die Personensorgeberechtigten haben Unfälle auf dem 
Weg unverzüglich zu melden. 

§ 17 
Haftung 

(1) Die Gemeinde Weihenzell haftet für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der 
Kindertageseinrichtung entstehen, nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Unbeschadet von Absatz 1 haftet die Gemeinde Weihenzell für Schäden, die sich aus der Benutzung der 
Kindertageseinrichtung ergeben, nur dann, wenn einer Person, deren sich die Gemeinde zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bedient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Insbesondere haftet die Gemeinde 
Weihenzell nicht für Schäden, die Benutzern durch Dritte zugefügt werden. Dritte im Sinne dieser Regelung sind 
insbesondere andere Kinder oder deren Eltern. Weiterhin haftet die Gemeinde Weihenzell nicht für die 
Beschädigungen oder das Abhandenkommen von in die Kindertageseinrichtung durch die Kinder mitgebrachten 
Gegenständen (z.B. Garderobe, Fahrräder, Mappen, Bücher, Spielsachen, etc.).  
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§ 18 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Kindergartensatzung vom 25.04.2006 außer Kraft. 

  

  

Weihenzell, den 11. November 2025 

 

     

Gerhard Kraft 

1.Bürgermeister 
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Vereine u. Organisationen

Termin-Planung 2026  Gesangverein Weihenzell Stand 01.11.2025 
 

 

Di. 13. Januar 26   19:30  Erste Singstunde in 2026  
 
Sa. 31. Januar 26  Jahreshauptversammlung im GH Ehrenbrand, Zellrüglingen 

19:30  Versammlungsbeginn     
 
Di.  24. Feb. 26   Schnupper-Singstunde des Gesangvereins Weihenzell 
             19:30  im Singraum der Eichenberg-Grundschule  in Weihenzell 
 
Fr.  27. März 26  10:30 Singen beim Frühlingsfest der Grundschule Weihenzell 

                    
 
Do. 14. Mai 26  Gesang bei der Landes-Gartenschau Ellwangen l 

                 Treffpunkt Parkplatz Kindergarten 
 

So. 17.Mai 26  Singen bei Jubiläumskonfirmation 
               10:15 in Kirche Weihenzell 
 
Fr. 12. Juni 26  19:00 Abschluss-Singen (Sommerkonzert) 

Im Gasthaus Ehrenbrand, Zellrüglingen. Gäste sind willkommen 
 
Di. 15. Sept. 26  19:30: Erste Singstunde nach Sommerpause in Eichenberg-Schule 
 
Sa. 10. Oktober 26  Tagesausflug (Weinfahrt) des Gesangvereins  
 09:00  Abfahrt an Kindergartenparkplatz   Anmeldung bei Gerd Hofmann 
 
So. 15. November 26  Volkstrauertag   

Ca. 11:15 (nach Gottesdienst) Singen am Ehrenmal im Friedhof 
 
Fr. 27. November 26 13:00: Singen bei Tagespflege Zellrüglingen      

 
So. 29. November 26  16:00 Weihenzeller Adventsmarkt 

 
So. 20. Dezember 26   Weihnachtsfeier des GSV Weihenzell    

17:00   in Turnhalle der Eichenberg-Schule              
            

Do. 24. Dezember 26   18:00 Weihnachts-Gottesdienst in Kirche     
 

Di. 12. Januar 27  19:30  Erste Singstunde in 2027  
 
 
 

Einladung zur 
Weihnachtsfeier 

Am 11.12.2025 ab 19.00 Uhr 
fi ndet im Sportheim Weihenzell 
die besinnliche Weihnachtsfeier 
der Alten Herren statt.

Anmeldung und Essens-
bestellung (Burgunderbraten 
oder Schäufele) bitte unter 
0160 97229718 bis 
08.12.2025.

Auf euch freut sich 
Abteilungsleiter,
Tobias Gräßle.

W

EIHENZELL

W

ERNSBACH 

19                     60SC
Einladung zur
Winterwanderung 

Am 06.01.2026 um 13.00 Uhr (Treff punkt um 12.45 Uhr) 
fi ndet die gesellige Winterwanderung der Alten Herren 
statt. 

Start und Zielankunft der Wanderung ist der 
Gasthof Ehrenbrand in Zellrüglingen. 
Die Route führt über Neubronn.

Anmeldung bitte unter 
0160 97229718 bis 
26.12.2025.

Auf euch und eure
Familie freut sich 
Abteilungsleiter,
Tobias Gräßle.

W

EIHENZELL

W

ERNSBACH 

19                     60SC



Gemeinde Weihenzell 
 

Termine 2026 (Stand: Nov. 2025) 
Januar 
 
02.01. - 04.01. 
Landjugend Weihenzell  
Theater 
Schulturnhalle 
 
05.01.  19.00 Uhr 
SG Weihenzell / Förderverein SG Weihenzell 
Generalversammlung 
Schützenheim 
 
05.01.  20.00 Uhr 
Stammtisch Haasgang 
Jahreshauptversammlung 
Stammtischhütte Haasgang 
 
06.01.  18.00 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Hofweihnacht in Schmalach 
 
09.01. - 11.01. 
Stammtisch Haasgang 
Skifahrt 
 
10.01.   ab 13.00 Uhr 
Jugendfeuerwehr Weihenzell 
Christbaumsammeln  
 
12.01.  19.30 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Weihenzell 
Jahreshauptversammlung 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
16.01.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
17.01.  19.00 Uhr 
Landjugend Weihenzell  
Jahreshauptversammlung 
 
18.01.  14.00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Haasgang 
Jahreshauptversammlung 
Gasthaus Schachner, Neubronn 
 
24.01. 
CSU-Ortsverband Weihenzell 
Neujahresempfang 
 
24.01.  19.00 Uhr 
Jagdgenossenschaft Wernsbach 
Rehessen 
Gasthaus Veit, Wernsbach 
 
26.01.  19.30 Uhr 
Waldbauernverein Weihenzell 
Jahreshauptversammlung 
Gasthaus Veit, Wernsbach 
 
31.01.  19.30 Uhr 
Gesangverein Weihenzell 
Jahreshauptversammlung 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 

Februar 
 
07.02.  18.30 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Grüb 
Jahreshauptversammlung 
Blaues Eck, Wippendorf 
 
07.02.  19.30 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Wernsbach 
Jahreshauptversammlung 
Gasthaus Veit, Wernsbach 
 
09.02. - 12.02. jeweils 19.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Bibelwoche in Weihenzell und Wernsbach 
 
13.02.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Dorn, Bruckberg 
 
13.02.  
SC Wernsbach-Weihenzell 
Kinder- und Jugendfasching  
Hans-Popp-Halle 
 
14.02. 
SC Wernsbach-Weihenzell 
Faschingsball  
Hans-Popp-Halle 
 
21.02.  19.30 Uhr 
Dorfgemeinschaft Wernsbach 
Jahreshauptversammlung 
Gasthaus Veit, Wernsbach 
 
21.02.  20.00 Uhr 
Crew Member Haasgang 
Apres Ski Party 
Badeweiher Haasgang 
 
24.02.  19.30 Uhr 
Gesangverein Weihenzell 
Schnupper-Singstunde 
Singraum, Eichenberg-Grundschule 
 
 

März 
 
06.03.  19.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Weltgebetstag im Gemeindehaus in Wernsbach 
 
07.03. 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Jahreshauptversammlung mit Ehrungen 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
13.03. - 15.03. 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Präparandenfreizeit in Oberschlauersbach 
 
 
 
 



14.03.  19.30 Uhr 
Obst- und Gartenbauverein Weihenzell 
Jahreshauptversammlung  
Hans-Popp-Halle 
 
15.03.  19.30 Uhr 
Dorfgemeinschaft Petersdorf 
Jahreshauptversammlung 
Feuerwehrhaus Petersdorf 
 
16.03.   19.30 Uhr 
Landfrauen u. Obst- und Gartenbauverein Weihenzell 
Osterbrunnenbinden 
Feuerwehrhaus Weihenzell 
 
20.03.  18.00 Uhr 
Kindergarten Förderverein Weihenzell 
Kinderbasar 
Hans-Popp-Halle 
 
21.03.  19.30 Uhr  
Jagdgenossenschaft Weihenzell 
Jahreshauptversammlung  
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
21.03. 
CSU Ortsverband Weihenzell 
Frühjahrsputz 
 
23.03.   19.30 Uhr 
Obst- und Gartenbauverein Forst 
Jahreshauptversammlung  
Feuerwehrhaus Petersdorf 
 
28.03.  19.00 Uhr 
Jagdgenossenschaft Forst 
Jahreshauptversammlung 
Feuerwehrhaus Petersdorf 
 
 

April 
 
16.04. 
CSU Ortsverband Weihenzell 
Jahreshauptversammlung 
 
17.04.  20.00 Uhr und 
19.04.  09.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Konfirmandenbeichte und Konfirmation in der Johanniskirche 
 
19.04.   10.00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Weihenzell 
Grillfest 
Feuerwehrhaus Weihenzell 
 
24.04.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
25.04.  14.30 Uhr 
Obst- und Gartenbauverein Forst 
Pflanzentauschtag 
Feuerwehrhaus Petersdorf 
 
25.04.  18.00 Uhr und 
26.04.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell 
Konfirmandenbeichte und Konfirmation in der Jakobskirche 
 
30.04.  20.00 Uhr 
Dorfgemeinschaft Wernsbach 
Tanz in den Mai 
Sportplatz Wernsbach 

Mai  
 
01.05. 
Schützengesellschaft Weihenzell 
Maiwandern 
 
02.05.  18.00 Uhr und 
03.05.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Forst 
Konfirmandenbeichte und Konfirmation Stephanskirche 
 
08.05.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Muttertagsfeier 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
09.05.  14.00 Uhr 
Kindertagesstätte Dorfstrolche 
Kita-Fest 
 
14.05.  09.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Gemeinsamer Himmelfahrts-Gottesdienst  
Pfarrgarten, Wernsbach 
 
14.05. - 17.05. 
Deutsch-Französischer Freundeskreis 
Besuch Partnergemeinde 
 
17.05.  10.00 Uhr 
Landjugend Weihenzell und D’ere 
Jubiläum D’ere 
Festplatz Petersdorfer Berg 
 
17.05.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell 
Jubiläumskonfirmation in der Jakobskirche 
 
24.05.  11.00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Haasgang 
Grillfest 
Feuerwehrhaus Haasgang 
 
30.05. - 05.06. 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Jungscharfreizeit für Mädchen und Jungen von 8-12 Jahren 
 
 

Juni 
 
12.06.  19.30 Uhr 
Gesangverein Weihenzell 
Abschlusssingen 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
12.06. - 15.06. 
Stammtisch Haasgang 
Bergfest 
 
18.06. - 22.06. 
Dorfgemeinschaft Wernsbach 
Kirchweih Wernsbach 
 
19.06.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
20.06. 
Obst- und Gartenbauverein Weihenzell 
Tagesausflug 
 
 
 



21.06.  09.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Kirchweihgottesdienst in der Johanniskirche 
 
24.06. - 27.06. 
Schützengesellschaft Weihenzell 
Königs- und Bürgerschießen 
Schützenheim 
 
24.06. - 28.06. 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Konfirmandenfreizeit am Bodensee 
 
26.06. 
Freibad Förderverein 
Schwimmen in die Nacht 
Freibad Weihenzell 
 
27.06.  20.00 Uhr 
Landjugend Weihenzell  
Freilufttanz 
Festplatz Petersdorfer Berg 
 
29.06.  19.00 Uhr 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell und Forst 
Mitarbeiterjahresempfang 
Festplatz 
 
 

Juli 
 
03.07. 
Freibad Förderverein 
Schwimmen in die Nacht (Ausweichtermin) 
Freibad Weihenzell 
 
04.07. 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Fahrt ins Theater Dinkelsbühl 
 
04.07.  20.00 Uhr 
Landjugend Weihenzell 
Freilufttanz (Ausweichtermin) 
Festplatz Petersdorfer Berg 
 
05.07.  13.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Gemeindefest 
 
11.07.  18.00 Uhr 
SG Weihenzell / Förderverein SG Weihenzell 
Schützenfest mit Königsabholung 
Schützenheim 
 
15.07. - 14.08. 
Schützengesellschaft Weihenzell 
Sommerpause im Schützenheim 
 
17.07.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
17.07. - 19.07. 
SC Wernsbach-Weihenzell 
Sportfest und Einweihung neues Gebäude 
Hans-Popp-Halle und Sportgelände 
 
19.07.  09.00 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Jubelkonfirmation 
 
19.07.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Forst 
Familiengottesdienst mit Kirchenkaffee 

24.07. - 27.07. 
Kirchweih Weihenzell 
Festplatz Weihenzell 
 
25.07. 
Kindergarten Förderverein Weihenzell 
Verkauf von Kaffee & Kuchen am Kirchweihsamstag 
 
26.07.  10.00 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Feuerwehrgottesdienst 
 
26.07.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell 
Kirchweihgottesdienst in der Jakobskirche 
 
31.07. 
Freibad Förderverein 
Ferienspaß Freibad 
 
 

August 
 
01.08.  17.00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Grüb 
Grillfest 
Blaues Eck, Wippendorf 
 
07.08. - 09.08. 
Dorfgemeinschaft Wernsbach 
25-jähriges Jubiläum  
 
09.08.  10.00 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Festgottesdienst Jubiläum Dorfgemeinschaft Wernsbach 
 
28.08. - 29.08.  
Dorfgemeinschaft Frankendorf 
Kirchweih Frankendorf 
 
29.08. - 31.08.  
Dorfgemeinschaft Petersdorf 
Kirchweih Petersdorf 
 
30.08.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Forst 
Kirchweihgottesdienst in der Stephanskirche 
 

September 
 
04.09. - 07.09. 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell und Forst 
Gemeindefreizeit in Pappenheim 
 
05.09. - 06.09. 
Dorfgemeinschaft Moratneustetten 
Kirchweih Moratneustetten 
 
06.09.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell 
Kirchweihgottesdienst in der Martinskirche  
 
12.09. - 13.09. 
Aeroclub Ansbach e.V. 
Fliegerfest 
Flugplatz Petersdorf 
 
18.09.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Dorn, Bruckberg 
 
 
 



20.09.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell 
jakob_spezial-Gottesdienst mit silberner Konfirmation 
 
25.09.  18.00 Uhr 
Kindergarten Förderverein Weihenzell 
Kinderbasar 
Hans-Popp-Halle 
 
26.09. 
CSU-Ortsverband Weihenzell 
Ausflug 
 
 

Oktober 
 
02.10.  19.00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Weihenzell 
Kameradschaftsabend 
Feuerwehrhaus Weihenzell 
 
10.10. 
Gesangverein Weihenzell 
Tagesausflug 
 
16.10.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
17.10. 
CSU-Ortsverband Weihenzell 
Weinfest 
Hans-Popp-Halle 
 
24.10.  20.00 Uhr 
Landjugend Weihenzell 
Landjugendparty  
Hans-Popp-Halle 
 
 

November 
 
02.11. - 05.11. und 08.11. 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Kinderbibeltage in Weihenzell 
 
20.11.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
28.11. - 29.11.  
Adventsmarkt Weihenzell 
 
 

Dezember 
 
11.12.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Weihnachtsfeier 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
12.12.   18.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Waldweihnacht 
 
19.12.  15.00 Uhr 
Haasgänger Vereine 
Weihnachtsmarkt 
Feuerwehrhaus Haasgang 
 
 

19.12.  19.00 Uhr 
Schützengesellschaft Weihenzell 
Weihnachtsfeier 
Schützenheim 
 
20.12.  17.00 Uhr 
Gesangverein Weihenzell 
Weihnachtsfeier 
Schulturnhalle 
 
 
 
 
 

Vorankündigung 2027 
 
12.06. - 13.06. 
Jubiläum OGV und Soldatenkameradschaft 
Hans-Popp-Halle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle öffentlichen 
Veranstaltungen 

auch immer aktuell in der 
GemeindeApp. 
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GeneralversammlungGeneralversammlung
Einladung zurEinladung zur

Am Samstag, den 17. Januar 2026 fi ndet die 
diesjährige Generalversammlung der Landjugend Weihenzell statt.

Beginn ist um 19.00 Uhr im Sportheim Haag in Weihenzell.

Punkte der Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2. Jahresrückblick
3. Kassenbericht

4. Kassenprüfbericht / Entlastung der Vorstandschaft
5. Neuwahlen der Vorstandschaft

6. Informationen über Veranstaltungen in 2025
7. Wünsche und Anträge

8. Beschluss der Versammlung durch den 1. Vorstand

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

Die Vorstandschaft
der Landjugend Weihenzell           

An
Alle Mitglieder der 
Landjugend Weihenzell

L a n d j u g e n d  W e i h e n z e l l
Petersdorfer Straße 19, 91629 Weihenzell

Einladung zur

   
 
 
   Freiwillige Feuerwehr Weihenzell 

 
Einladung Jahreshauptversammlung 

 
Montag, den 12.01.2026 

Um 19.30 Uhr 
Gasthaus Ehrenbrand Zellrüglingen 

 
Tagesordnung: 
 
1.   Begrüßung 
2.   Totenehrung 
3.   Bericht des Vorsitzenden 
4.   Bericht des Kommandanten 
5.   Bericht des Jugendwartes 
6.   Kassenbericht  
7.   Bericht der Kassenprüfer 
8.   Entlastung der Vorstandschaft 
9.   Grußworte 
10. Ehrungen 
11. Sonstiges 
12. Wünsche und Anträge 
 

 
     Die Vorstandschaft 

Feuerwehr Weihenzell 
 
 

Drückjagd zwischen Adelmannsdorf und 
Weihenzell
Im Staatswaldgebiet „Forst“ der Bayerischen Staats-
forsten, Forstbetrieb Rothenburg zwischen Adel-
mannsdorf und Weihenzell findet am Sonntag, den 
04.01.2026 eine revierübergreifende Drückjagd statt.  
Aus Sicherheitsgründen ist es daher notwendig, die 
Verbindungsstraße ab Adelmannsdorf bis zur „Spin-
del“ - Richtung Zellrüglingen von 8:00 Uhr bis 13:00 
Uhr zu sperren. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Oliver Bayer
Revierleiter Forstrevier Dietenhofen

Vereine u. Organisationen

Förderverein der 
Schützengesellschaft
Weihenzell 1960 e.V.

Einladung zur Generalversammlung 2026

Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur 
Generalversammlung im Schützenheim eingeladen.

Die Versammlung beginnt am 5. Januar um 19:00.

Tagesordnung

1. Begrüßung durch den 1. Vorstand
2.  Bericht des 1. Vorstands
3. Bericht des Schriftführers
4.  Kassenbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anträge

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme.

Die Vorstandschaft

20.09.  10.15 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Weihenzell 
jakob_spezial-Gottesdienst mit silberner Konfirmation 
 
25.09.  18.00 Uhr 
Kindergarten Förderverein Weihenzell 
Kinderbasar 
Hans-Popp-Halle 
 
26.09. 
CSU-Ortsverband Weihenzell 
Ausflug 
 
 

Oktober 
 
02.10.  19.00 Uhr 
Freiwillige Feuerwehr Weihenzell 
Kameradschaftsabend 
Feuerwehrhaus Weihenzell 
 
10.10. 
Gesangverein Weihenzell 
Tagesausflug 
 
16.10.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
17.10. 
CSU-Ortsverband Weihenzell 
Weinfest 
Hans-Popp-Halle 
 
24.10.  20.00 Uhr 
Landjugend Weihenzell 
Landjugendparty  
Hans-Popp-Halle 
 
 

November 
 
02.11. - 05.11. und 08.11. 
Ev. Kirchengemeinden Weihenzell-Wernsbach-Forst 
Kinderbibeltage in Weihenzell 
 
20.11.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Kaffeetrinken 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
28.11. - 29.11.  
Adventsmarkt Weihenzell 
 
 

Dezember 
 
11.12.  14.00 Uhr 
VdK Ortsverband Weihenzell 
Weihnachtsfeier 
Gasthof Ehrenbrand, Zellrüglingen 
 
12.12.   18.30 Uhr 
Ev. Kirchengemeinde Wernsbach 
Waldweihnacht 
 
19.12.  15.00 Uhr 
Haasgänger Vereine 
Weihnachtsmarkt 
Feuerwehrhaus Haasgang 
 
 

19.12.  19.00 Uhr 
Schützengesellschaft Weihenzell 
Weihnachtsfeier 
Schützenheim 
 
20.12.  17.00 Uhr 
Gesangverein Weihenzell 
Weihnachtsfeier 
Schulturnhalle 
 
 
 
 
 

Vorankündigung 2027 
 
12.06. - 13.06. 
Jubiläum OGV und Soldatenkameradschaft 
Hans-Popp-Halle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle öffentlichen 
Veranstaltungen 

auch immer aktuell in der 
GemeindeApp. 
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1 
Der SC-Wernsbach-Weihenzell verkauft 
nachfolgende gebrauchte Bauteile: 
 
1Stck Fensterelement mit Isolierverglasung, innen Fichte, 
außen Aluminium weiß, Brüstung festverglast, Dreh-Kipp Fenster 
Größe: 339x211 cm 
5 Stck Fenster, wie vor, nur Dreh-Kipp Fenster Größe: 98x74 cm 
6 Stück Alu-Fensterbleche zu vorgenannten Fenstern 
5 Stck Fensterbänke, Solnhofener Plattenkalk, Größe: 100x30 cm 
4 Stck Fensterbänke, Granit, Größe 120x40cm 
1 Stck Absturzgitter aus Stahl, Größe ca. 350x100cm 
1 Stck Stahlblech- Schwingflügeltor, Größe 2,23x2,15 cm 
 
Karl Nölp, bauwart@sc-ww.de, 017624660457 

 

Manöver und Übungen der US-Streitkräfte; 
Anmeldung gem. der Bekanntmachung vom 04.12.2008 (StAnz Nr. 51/52 vom 19.12.2008) 

Folgende Übungen wurden angemeldet: 

Art der Übung: Tag- und Nachtübungen mit Außenlandungen 
Zeitraum: 02.01. bis 30.01.2026
Besonderheiten: keine

Amtliche Bekanntmachungen

 

Alles Liebe vom Hesselberg wünschen Euch: 
Baschdi, Momo und Josy." 

Liebe Weihenzeller! 
 
Ich wollte mich auf diesem Weg bei Euch für 
die teils jahrelange Treue, all die guten 
Gespräche und die netten Kontakte 
bedanken.  
 
Meine Kinder und ich werden unsere 
"Weihenzeller Zeit" stets in guter Erinnerung 
behalten und wünschen Euch allen ruhige 
und schöne Feiertage, sowie ein 
erfolgreiches und v.a. gesundes neues Jahr. 
 
 

Kleinanzeige

VHS

Leitung: Katharina Engerer 
Anmeldungen und Informationen:  
Gemeinde Weihenzell, Ansbacher Str. 15, 91629 Weihenzell, Tel: (09802) 95 01-21 
E-Mail: katharina.engerer@vg-weihenzell.de oder www.vhs-lkr-ansbach.de 
bzw. über die Homepage der Gemeinde Weihenzell 
 
 
FlexFit – Mobil in den Tag Starten 
Beweglichkeit und Kraft verbessern 
4 Termine, montags 
Beginn: 12.01.2025, 09:00 – 10:00 Uhr 
Kursleitung: Sophie Jüngel 
Kursgebühr: 25,30 € 
 
Yoga für Teilnehmende mit Erfahrung 
10 Termine, dienstags  
Beginn: 13.01.2025, 18:15 – 19:45 Uhr 
Kursleitung: Heidi Hake 
Kursgebühr: 80,00 € 
 

KickStart – Aktiv in den Tag starten 
Ausdauer und Kraft verbessern 
4 Termine, montags 
Beginn: 12.01.2025, 10:00 – 11:00 Uhr 
Kursleitung: Sophie Jüngel 
Kursgebühr: 25,30 € 
 
Yoga für Teilnehmende mit Erfahrung 
10 Termine, dienstags  
Beginn: 13.01.2025, 20:00 – 21:30 Uhr 
Kursleitung: Heidi Hake 
Kursgebühr: 80,00 € 
 
 

 
 
 
 

Vereine u. Organisationen
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Vereine u. Organisationen

WWaallddwweeiihhnnaacchhtt  iinn  WWeerrnnssbbaacchh  
mmiitt  PPoossaauunneenncchhoorr  WWeerrnnssbbaacchh  

1133..  DDeezzeemmbbeerr  22002255,,  1188..3300  UUhhrr  
auf dem Waldweg Schutzlach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WWiirr  ttrreeffffeenn  uunnss  uumm  1188..3300  
UUhhrr  aauuff  ddeemm  WWaallddwweegg  iinn  

ddeerr  SScchhuuttzzllaacchh   
  ooddeerr  uumm  1188  UUhhrr  aann  ddeerr  

PPffaarrrrsscchheeuunnee,,  uumm  vvoonn  ddoorrtt  iinn  
ddeenn  WWaalldd  zzuu  llaauuffeenn..  NNaacchh  
ddeerr  AAnnddaacchhtt  zziieehheenn  wwiirr  iinn  

eeiinneemm  FFaacckkeellzzuugg  zzuurr  PPffaarrrrsscchheeuunnee..  DDoorrtt  wwiirrdd  eess  eettwwaass  
WWaarrmmeess  zzuu  eesssseenn  uunndd  zzuu  ttrriinnkkeenn  ggeebbeenn  uunndd  ddeerr  GGeessaannggvveerreeiinn    

wwiirrdd  eeiinniiggee  LLiieeddeerr  ssiinnggeenn..    

HHeerrzzlliicchhee  EEiinnllaadduunngg!!  
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Wernsbach; Posaunenchor Wernsbach, Dorfverein Wernsbach, Gesangverein 
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Vereine u. Organisationen



Amts- und Mitteilungsblatt der Gemeinde Weihenzell - Dezember 2025 - Seite 27

Vereine u. Organisationen

Schützengesellschaft
Weihenzell 1960 e.V.
Einladung zur Generalversammlung 2026
Alle Vereinsmitglieder sind herzlich zur 
Generalversammlung im Schützenheim eingeladen.

Die Versammlung beginnt am 5. Januar um 20:00.

Tagesordnung

1. Begrüßung
2. Bericht des 1. Schützenmeisters
3. Bericht des 2. Schützenmeisters
4. Bericht des Jugendleiters
5. Bericht des Schriftführers
6. Sportberichte
7. Kassenbericht
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Neuwahlen des 1. und 2. Kassier
10. Wünsche und Anträge

Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahme.

Die Vorstandschaft

Einladung zur Jahreshauptversammlung 
 

Die Reservisten- und Soldatenkameradschaft Weihenzell 

möchte Sie recht herzlich  

zur Jahreshauptversammlung 

 

am Sonntag, den 11.01.2026 um 18:00 Uhr 

 

ins Gasthaus Ehrenbrand in Zellrüglingen einladen. 

 

Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen! 

 

 

Die Vorstandschaft 

Harald Binder und Wolfgang Stettner 

Weihnachtswünsche 
 

Das Jahr 2025 hat uns wieder gezeigt, 
wie wertvoll Zusammenhalt, 
Freundschaft und Engagement sind. 

Zum Jahresausklang wünschen wir 
allen Mitgliedern, Familien und 
Freunden besinnliche Weihnachtstage, 
Gesundheit und neuen Schwung für 
das kommende Jahr.  

 

Eure Vorstandschaft 

Harald Binder und Wolfgang Stettner 



Vereine u. Organisationen
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Wirtschaftsschule - 
Aus guten Gründen! 

 
✓ Neustart aus allen Schularten – Einsteigen 

nach individuellem Bedarf in die 5., 6., 7., 8., 9, 
oder 10. Klasse  

✓ Lernen in einer kleinen persönlichen 
Schulgemeinschaft 

✓ Erwerben von lebens- und berufspraktischen 
Kompetenzen 

✓ Eingebunden im Netzwerk mit Unternehmen 
aus Handel, Industrie und Verwaltung 

✓ Gute Voraussetzung für den Besuch 
weiterführender Schulen oder  
den Einstieg in die Berufsausbildung 
 

Jetzt informieren für die Anmeldung zum 
Schuljahr 2026/27! 

 

Spezieller Beratungsnachmittag  
für den Einstieg in die 5. Klasse 

Freitag, 16. Januar 2026, 14:30 Uhr  
 

Informationsabend 
Montag, 26. Januar 2026, 18:30 Uhr 

 

Tag der offenen Tür 
Samstag, 14. März 2026, 10 - 13 Uhr 

 

Beratungsnachmittag 
Donnerstag, 16. Juli 2026, 16 Uhr 

  
Städtische Wirtschaftsschule Ansbach 
Beckenweiherallee 21, 91522 Ansbach  
Tel: 0981 953836-0, Web: www.ws-an.de 
E-Mail: sekretariat@ws-an.de 
 

100 Jahre – Lernen, was zählt. 

Am Dienstag, 13. Januar 2026, um 19:00 Uhr, 
findet in der Turnhalle des Gymnasium Carolinum 
Ansbach, Reuterstr. 9, der gemeinsame Informa-
tionsabend der drei Ansbacher Gymnasien statt.

Eingeladen sind alle interessierten Eltern und 
Erziehungsberechtigten, deren Kinder in die 
Jahrgangsstufe 5 eines Gymnasiums in Ansbach 
übertreten wollen.

Schulen

Fitnesstraining
Du bist Mitglied beim SC Wernsbach-Weihenzell und möchtest gerne
ergänzend etwas für deinen Rücken, deine Haltung oder allgemein für

deine Muskulatur und Wohlbefinden tun?

Wir haben auch einen „Fitnessraum“ in der Hans-Popp Halle  :-)
Hier hat man sowohl die Möglichkeit für seine Ausdauer, als auch an

den Kraftgeräten stärkend für die Muskulatur zu trainieren.

Du weißst nicht so genau was du dort machen sollst, hast noch keine
Erfahrung beim Gerätetraining oder nur wenig ?

Dann buche dir deinen Einweisungstermin um deine Muskulatur fitter
werden zu lassen.

Die Termine finden in 2er Gruppen statt.
Kosten pro Person 20,-€, Dauer 45 Minuten.

 Auf Wunsch sind auch Einzeltermine gegen einen Aufpreis möglich.
(Das Training im Fitnessraum ist geeignet für

alle Altersgruppen ab 18 Jahren bis 99 +)

Du hast Interesse oder Fragen, dann schreibe gerne eine Email mit
deinem vollen Namen und Telefonnummer an:

melanie.weth-loew@sc-ww.de

Mit sportlichen Grüßen

Melanie Weth Löw
Diplom Sport- und Gesundheitstrainer

Nominierungsveranstaltung

Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und Bürger 
zur Aufstellungsversammlung 
der Kandidaten für die Wahl 

der Gemeinderäte der Gemeinde Weihenzell.

Gemeinderatskandidaten  
„Unabhängige Liste Weihenzell“

Gemeinderatskandidaten  
„Unabhängige Liste Weihenzell“

U

L

WULW
Unabhängige Liste

Weihenze
ll

am Mittwoch, den 10.12.2025 

um 19:30 Uhr 

im Sportheim 
des SC Wernsbach-Weihenzell

Volkan Mertkan
 Bürgermeisterkandidat und Listensprecher 

der Unabhängigen Liste Weihenzell

der
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Schulen

Johann-Steingruber-Schule, Staatliche Realschule Ansbach 
Schreibmüllerstraße 12, 91522 Ansbach 

Informationsveranstaltung  
zum Übertritt für das Schuljahr 2026/27  
 

 
Wir laden herzlich alle interessierten Eltern und Erziehungsberechtigten zur 
Informationsveranstaltung zum Übertritt an die Johann-Steingruber-Schule Ansbach ein. 
 
Datum:  29.01.2026 
Uhrzeit:  18.30 Uhr 
Ort:   Aula der Realschule Ansbach 
 
Außerdem werden von 15.30 bis 18.00 Uhr Führungen durch das Schulgebäude angeboten 
und Einblicke in die verschiedenen Fächer der Realschule gewährt. Während der 
Informationsveranstaltung findet in der Turnhalle eine Kinderbetreuung statt. 
 
Gerne können Sie sich auch vorab auf unserer Homepage www.realschule-ansbach.de über 
unser Bildungsangebot informieren. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
 
gez. Thomas Häckel  
Schulleiter Staatliche Realschule Ansbach 

In Zukunft
bessere Noten!

• Motivierte und erfahrene
Nachhilfelehrer/-innen

• Individuelle Förderung in angenehmer
Lernatmosphäre

• Regelmäßiger Austausch mit den Eltern

2 kostenlose Unterrichtsstunden

Jetzt beraten
lassen!

info@schuelerhilfe-ansbach.de
Ansbach • Promenade 10 • Tel. 0981 / 19 4 18 • www.schuelerhilfe.de/ansbach

Anzeige: InZukbessereNoten90x5343 | 11.4.2014, 16:39 | 90 mm * 53,43 mm

Georg-Oberer-Weg 32
91522 Ansbach

Tel.: 0981 9392791-0

aus Osteuropa
24h Betreuung zu Hause

Info & Beratung vor Ort kostenlos und unverbindlich
www.sozialagentur-nw.de

In diesem Jahr versenden wir keine Weihnachtskarten,  
sondern spenden den Betrag an:

 Diakonie Wernsbach

 Blaues Kreuz

Wir wünschen all unseren Kunden fröhliche Weihnachten,  
Zeit zur Entspannung, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge  
und viele Lichtblicke im kommenden Jahr.

Weihnachten ist die Zeit, 
etwas Gutes zu tun.

Ihr Kompass durch das 
Steuerrecht.  

Ansbacher Str. 13
91629 Weihenzell

Tel.: 0 98 02/95 89 18-0
   Fax: 0 98 02/95 89 18-99 

 steuerkanzlei-mocka.de

M O N I K A        M O C K AM O C K A

S T E U E R K A N Z L E I

Infos aus der Wirtschaft
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Infos aus der Wirtschaft
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Infos aus der Wirtschaft

Wir wünschen frohe Weihnachten und ein 

gesundes neues Jahr!

B e k e n n e n  S i e  F a r b e !
+ Maler- und Tapezierarbeiten

+ Fassaden-Renovierungen

+ Wärmedämmverbundsysteme

+ firmeneigenes Gerüst

+ Bodenbeläge

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

Fair gedacht, 
mit Liebe gemacht!
Schöne Deko- und Geschenk-
artikel sowie Feinkost aus 
Werkstätten für Menschen 
mit Behinderung.

Wir freuen uns auf Sie!
Schlossladen Bruckberg
Schlossstr. 1a • 91590 Bruckberg
Tel. +49 9824 58-675
E-Mail: eigenfertigung.bruckberg@diakoneo.de
www.diakoneo.de

Öffnungszeiten 
Mi.-Fr. von 10:00-17:00 Uhr

1. Sa. im Monat von 10:00-14:00 Uhr

SCHLOSSLADEN BRUCKBERG

Krißgau & Hoffmann  
Steuerberater PartG mbB  
Äußere Ansbacher Straße 14 
91629 Weihenzell 
Tel. 09802 95890-0 
www.kh-steuern.de

Krißgau & Hoffmann
S T E U E R B E R AT E R

FesttageFROHE
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Praxis Ansbach
Oberhäuser Str. 35 | 91522 Ansbach
Tel.: 0981 14400

Praxis Weihenzell 
Gewerbering 4 | 91629 Weihenzell
Tel.: 09802 951212

Ö� nungszeiten Weihenzell & Ansbach
Montag - Donnerstag: 07.00 - 19.00 Uhr
Freitag: 07.00 - 14.00 Uhr und nach Vereinbarung

Das Praxisteam 
Lechner & Jurk wünscht allen 
frohe Weihnachten sowie ein gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr. Wir freuen uns auf 
deinen Besuch am 06.12.2025 beim Tag der o� enen Tür.

365 
Tage

35,- Euro

60,- Euro

350,- Euro

Monatskarte Monatskarte Monatskarte 
GeräteparkGeräteparkGerätepark

30 
Tage

Zehnerkarte Zehnerkarte Zehnerkarte 
GeräteparkGeräteparkGerätepark

JahreskarteJahreskarteJahreskarte
GeräteparkGeräteparkGerätepark
Jahreskarte
Gerätepark
JahreskarteJahreskarteJahreskarte
Gerätepark
Jahreskarte
Gerätepark
Jahreskarte
Gerätepark
JahreskarteJahreskarteJahreskarte
Gerätepark
Jahreskarte

10

NEUES JAHR, NEUE ZIELE? 
STARTE MIT UNS DURCH IN 
UNSEREM GERÄTEPARK!

Bewegung, 
� erapie und Regeneration - 
individuell für dich.

Unsere Behandlungen kombinieren modernste 
Physiotherapie mit aktiver Trainingstherapie, 

um Schmerzen zu lindern, Beweglichkeit 
zu verbessern sowie langfristig 

stark und gesund 
zu bleiben.

Infos aus der Wirtschaft
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Professionelle Fußpflege
Sandra Elschner

Gewerbering 40
91629 Weihenzell

Termine nur nach 
Vereinbarung möglich!

0171/155 88 35

elschner.sandra@gmx.de

Parkplätze direkt vor der Türe!

Barrierefrei!

20 Jahre Berufserfahrung!

 

GUTSCHEIN
für Weihnachten bitte 

immer telefonisch oder 

per WhatsApp 

vorbestellen!Keine Podologie und 

Krankenkassenabrechnung!  

Ich möchte mich recht herzlich für das 
entgegengebrachte Vertrauen bedanken und 
Ihnen ein friedliches Weihnachtsfest, sowie 
Gesundheit und Glück für das neue Jahr 
wünschen.
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Insetto GmbH
Gewerbering 30
91629 Weihenzell

Telefon +49 9802 25497-932
www.insetto.eu ©

In
se

tt
o 

G
m

bH
 · 

11
25

Ihr Insektenschutz-Experte mit eigener Fertigung

Wir sind Insetto – ein familiengeführtes Unternehmen mit Herz und Wachstum. Seit 2002 entwickeln und produzieren 
wir in Weihenzell passgenauen Insektenschutz, den unsere Kundinnen und Kunden bequem über unseren Online-
shop insetto.eu bestellen können. Was uns antreibt? Die Begeisterung für Qualität, Präzision und Kundenzufrieden-
heit. Deshalb beraten wir mit echter Kompetenz – und stehen mit vollem Einsatz hinter dem, was wir tun. Weil wir uns 
kontinuierlich weiterentwickeln, freuen wir uns, unser Team zu verstärken – vielleicht ja bald mit Dir?

Ready to fly – 
sei dabei!sei dabei!

Unsere aktuellen Stellenangebote Warum du bei uns arbeiten solltest

So bewirbst du dich

 Spannende Aufgaben in einem motivierten 
 und familiären Team

 Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten 
 (je nach Bereich)

 Firmenevents, E-Bike-Leasing und viele 
 weitere Benefits

 Weiterbildungsmöglichkeiten für deine 
 persönliche Entwicklung

 Modernes Arbeitsumfeld in einem neuen, 
 bestens ausgestatteten Gebäude

Sende deine Unterlagen über 
unser Bewerbungsformular 
unter insetto.eu/jobs oder per 
E-Mail an bewerbung@insetto.eu

Mach' dir hier ein Bild
von uns im Firmen-Video

Assistenz der Verkaufsleitung (m/w/d)
Vollzeit oder Teilzeit (ab 2026)
Unterstützung im organisatorischen und administra-
tiven Bereich des Verkaufs- & Servicebüros. Arbeits-
zeiten Mo–Fr, flexibel nach Absprache von 8-18 Uhr.

Kundenberatung und/oder Reklamations-
bearbeitung (m/w/d)
Teilzeit oder Minijob (ab 01/2026)
Bearbeitung von Kundenanfragen & -reklamationen.

Kundenberatung und Übersetzungsarbeit 
in Französisch (C2) (m/w/d)
auf Vollzeit, Teilzeit oder Minijob (ab sofort)
Kundenberatung & Übersetzung ins Französische.

Reinigungskraft (m/w/d)
auf Teilzeit oder Minijob (ab Anfang 2026)
Reinigung der Büros, Sanitär- & Aufenthaltsräume.
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STUCKATEUR MEISTERBETRIEB

Kontaktieren Sie uns!  0981 81 79 74 53
 info@baumoll.de baumoll.de

PUTZ- & 
DÄMMARBEITEN

• Außen- & Innenputz
• Wärmedämmung
 (WDVS)

MONTAGE &
GERÜSTBAU

• Gerüstbau
• Einbau von Fenster
• Einbau von Türen
• Verlegung von
 Fußböden

SANIERUNGS-
ARBEITEN

• Sanierung &
 Renovierung
• Fassadensanierung
• Altbausanierung
• Schimmelsanierung

INNEN- & AUSSEN-
ARBEITEN

• Trockenbauarbeiten
• Malerarbeiten

HOCHBAU-
ARBEITEN

• Pfl asterarbeiten
• Maurerarbeiten

Karolinenstraße 3
91522 Ansbach

starkesstarkes
HandwerkHandwerk
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Folgt uns auf Instagram 

Ehemann Planen & Bauen GmbH    
Industriestraße 12
91604 Flachslanden         

info@ehemann-bau.de 
www.ehmann-bau.de

Tel.: 09829/94181           

O Individuell
O Zuverlässig
O Leistungsstark
O Schlüsselfertig
O Zum Festpreis

O Rohbau
O Ausbau
O Sanierung

Wir erklären, wie‘s geht

Ansbacher Straße 10 
91629 Weihenzell

Mit uns 
fährst du 

sicher.
info@fahrschule-klein-an.de
Tel.: 0981 3675

Unterricht
Di + Do: 18.30 bis 20 Uhr

mit Kinderzahnheilkunde &  
Kieferorthopädie in Weihenzell

Dein Lächeln  
beginnt bei uns 

Jetzt Termin vereinbaren

www.prokiz.de

Unser Team sucht 

Anlagenmechaniker/-in SHK (m/w/d)

Ergreife die chance!

Würflein Haustechnik GmbH & Co. KG | Am Sportzentrum 5 | 91629 Weihenzell
09802/95100 | info@wuerflein-haustechnik.de | www.wuerflein-haustechnik.de

Azubi Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)
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Wenn‘s brennt – wir sind da.
Sie. Stress. Wir. Lösung.

Software

Hardware

Netzwerk

TelefonanlagenDrucker

CRM, ERP, CMS

Websites

eCommerce

Telefon
(09824) 9230427

E-Mail
it@artisan-tech.de

Web
www.artisan-tech.de

90599 Dietenhofen

Tel. 09824 / 733

www.exakt-wohnbau.de

seit über 40 Jahren

IHR Partner am Bau

Beratung - Planung und
Bauausführung

alles aus einer Hand

� zuverlässig

� termingerecht

� individuell

� fachkompetent

� hochwertig

� zukunftsorientiert

� preisgünstig

� wertbeständig

� energieeffizient

+ Parkettböden / Parkett / Massivdielen
+ Parkettsanierung  
+ Vinyl / Designbeläge 
+ Teppichböden 
+ Nadelfilz / Kugelgarn-Böden
+ PVC-Böden / CV-Beläge 
+ Korkböden
+ Laminatböden 
+ Linoleum-Böden

Sebastian Heink | Farbenfachhandel | Langenzenner Str. 31 | 90599 Dietenhofen
Tel: 09824 - 92 32 50 | Mail: info@maler-heink.de | www.maler-heink.de

Johannes Auerochs · Zellrüglingen 9 · 91629 Weihenzell · Tel. 09802 95 72 21

ELEKTROINSTALLATIONEN   BELEUCHTUNGSTECHNIK   
SAT-ANLAGEN   NETZWERKTECHNIK   PHOTOVOLTAIK

  

steuerkanzlei-mocka.de

M O N I K A        M O C K AM O C K A

S T E U E R K A N Z L E I

Auch 

wenn Santa  

den Schnee mal  

wieder vergisst - 

WEIHNACHTEN  

ist auch in  

GRÜN  

zum Dahinschmelzen.
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CChhrriissttbbaauumm 

Nordmanntannen 
Zweige 

Weihenzell 
FBG Holzhandel GmbH, Neumühle 11, Zufahrt im Kreisverkehr 
 

01. Dezember bis 23. Dezember 2025 
Montag      8:00 – 11:30 Uhr 
Dienstag      8:00 – 11:30 Uhr 
Mittwoch    kein Verkauf 
Donnerstag    8:00 – 11:30 Uhr & 15:00 – 18:30 Uhr                  
Freitag     8:00 – 11:30 Uhr 
Samstag    8:30 – 11:30 Uhr VERKAUF 
Bruckberg 
Brauerei Dorn, Markgrafenstraße 3, im Hof 
 

Freitag, 12. + 19. Dezember 2025 13:00 – 16:00 Uhr 
Samstag, 13. + 20. Dezember 2025 09:00 – 12:00 Uhr 
 
 

Warzfelden 1  ·  90599 Dietenhofen  ·  Tel.: 09824/922 722  ·  Mobil: 01522/176 00 83

·  Nordmanntannen, Coloradotannen, 
Rot- und Blaufichten, Douglasien und 
Schwarzkiefern

·  Bäume für den Außenbereich und Groß-
bäume bitte rechtzeitig vorbestellen – 
auch schon zum 1. Advent möglich

·  Ausschließlich einheimische Bäume  
aus dem Steigerwald und aus unseren 
eigenen Plantagen

·  Zweige und Äste für Gestecke und 
Grababdeckungen ab sofort – bitte kurz 
zuvor bestellen, damit alles frisch bleibt

Montag – Sonntag von 9 – 17 Uhr

Ab dem 5. Dezember Weihnachtsbaum- 
verkauf an unserer Hofstelle



Hallenbau nach Maß, 
für jede Branche!

GewerbebauMassivholz-
häuser

Wohngesund bauen, 
nachhaltig Leben!

Photovoltaik
Effizient Strom gewinnen 

und speichern!

Schubert + Kühn GmbH & Co. KG · Gewerbering 3 · 91629 Weihenzell

Jetzt Termin  
vereinbaren  

und durchstarten!
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. 

 

Die Zeit bestimmt, wen du in deinem Leben 
triffst. 

Das Herz bestimmt, wen du in deinem Leben 
willst. 

Das Verhalten bestimmt, wer in deinem 
Leben bleibt. 

 

LLiieebbee  PPaattiieenntteenn,,  iicchh  wwüünnsscchhee  IIhhnneenn  uunndd  IIhhrreenn  FFaammiilliieenn  vvoonn  
ggaannzzeemm  HHeerrzzeenn  eeiinn  sscchhöönneess,,  rruuhhiiggeess  WWeeiihhnnaacchhttssffeesstt  iimm  
KKrreeiissee  lliieebbeerr  MMeennsscchheenn..  

FFüürr  IIhhrree  TTrreeuuee  uunndd  ddaass  mmiirr  eennttggeeggeennggeebbrraacchhttee  
VVeerrttrraauueenn  bbeeddaannkkee  iicchh  mmiicchh  vvoonn  ggaannzzeemm  HHeerrzzeenn  bbeeii  IIhhnneenn..  

IIcchh  ffrreeuuee  mmiicchh  ddaarraauuff  22002266  mmiitt  vvoolllleerr  KKrraafftt  wwiieeddeerr  ffüürr  
SSiiee  ddaa  zzuu  sseeiinn..  

IIhhrree  AAnnddrreeaa  FFrreeuunndd  uunndd  mmeeiinnee  fflleeiißßiiggeenn  HHeellffeerr  

  

 

Massagepraxis & Fußpflege 
 Andrea Freund  

Zellrüglinger Str.8 - 91629 
Weihenzell 

09802 9577196 
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Vereine u. Organisationen

Herzliche Einladung zum 

Weihnachtsmarkt in Haasgang  

rund um das Feuerwehrhaus 

am Samstag, den 20.12.2025 ab 15.00 Uhr 

16.00 Uhr spielen die Haasgänger Posaunenbläser 

Begrüßung von Bürgermeister Gerhard Kraft 

16.30 Uhr singt der „Haasgänger(B) Engelschor“ 

17.00 Uhr erwarten wir das Christkind  

                                   mit Knecht Ruprecht & Weihnachtsmann  

 

Der Stammtisch, der Haasgänger Dorfverein, die Frauen 
und die Crew Member´s bewirten uns  

mit Kaffee und Kuchen  

vor Ort frisch zubereitete Crepès, Waffeln und 
„Feierspootzen“ 

und kühle Erfrischungen…… im Feuerwehrhaus, 

Glühwein, Heißen Amaretto, Kinderpunsch, 

Kaba mit oder ohne Schuss!  

Bratwurst, Bockwurst, Schinken- und Schmalzbrote 

vor dem Feuerwehrhaus 

Wir freuen uns auf einen schönen Weihnachtsmarkt mit 
Euch! 


